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1 Einleitung 
Dieses Anwenderhandbuch richtet sich an meldepflichtige Firmen und Personen. 

Es unterstützt Sie beim: 

- Einrichten des Zugangs zu Tabacinfo 

- Eingabe einer einzelnen Produktmeldung 

- Eingabe mehrerer Produktmeldung mit dem Massenmeldetool (MMT) 

- Hinzufügen der Ihnen vorliegenden Studien und wissenschaftlichen Informationen 

 

- Bearbeiten/Aktualisieren von bereits erfassten Produktmeldungen 

- Export von Datensätzen 

 

- Download der kombinierten Warnhinweise für gerauchte Produkte 

- Kontaktieren des BAG bei weiteren Fragen zu Tabacinfo und Produktmeldungen 
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2 Zugang zu Tabacinfo 
 

➔ Zusammenfassung: 

Voraussetzung für den Zugang sind ein AGOV-Konto (oder CH-Login), ein freigeschaltetes Be-
nutzerkonto auf Tabacinfo, ein Zugang zum Internet und ein gängiger Internetbrowser. 

Nachdem Sie erfolgreich ein AGOV-Konto (oder CH-Login) angelegt haben, loggen Sie sich ein 
und füllen das Zugangsformular einmalig aus. 

Falls Sie bereits über ein AGOV-Konto / CH-Login verfügen, gehen Sie bitte direkt zum Abschnitt 
2.2 Zugangsformular für Tabacinfo 

Bitte beachten Sie: Der Zugang wird nicht automatisch erteilt. 

Ihre Zugangsanfrage wird durch einen Mitarbeiter geprüft. Sie erhalten eine Benachrichtigung 
per E-Mail, sobald Ihr Konto freigeschaltet wurde. 

Sie können sich anschliessend in Tabacinfo einloggen. 

 

Wichtiger Hinweis zu AGOV / CH-Login: 

CH-LOGIN ist der Vorläufer von AGOV und wird vorerst noch parallel zu AGOV betrieben, soll 
aber schrittweise abgelöst werden. Wir empfehlen deshalb bereits jetzt ein AGOV-Konto an-
stelle eines CH-Logins anzulegen, ein späterer Wechsel vom CH-LOGIN zum AGOV-Login ist 
dadurch unnötig 

Falls Sie ein CH-Login besitzen: 

Der Termin, wann Sie verpflichtend von CH-LOGIN zu AGOV-Login wechseln müssen, ist derzeit 
noch nicht festgelegt. Wir empfehlen, den Wechsel von CH-LOGIN zu AGOV-Login so bald wie 
möglich durchzuführen, um von den Vorteilen des AGOV-Logins zu profitieren. 

 

2.1 Neues AGOV-Konto erstellen 

 

Einstieg Tabacinfo Gehen Sie auf die Seite von Tabacinfo: www.tabacinfo.ch.  

 

Login Klicken Sie in der Kachel Login / Benutzerkonto anlegen auf Weiter zum Login  

 

Auswahl des Logins 
 
 
 
 
 

Klicken Sie auf AGOV 

 

 

 

http://www.tabacinfo.ch/
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AGOV-Konto  
erstellen 

Klicken Sie auf «AGOV» 
 

 
Klicken Sie auf «Jetzt registrieren!» und folgen Sie den weiteren Anweisungen. 
 
 

 

 

2.2 Zugangsformular für Tabacinfo 

 

Login Nachdem Sie erfolgreich ein AGOV-Konto angelegt haben, sollte das Zugangsformular 
zu Tabacinfo angezeigt werden.  

 

Zugangsformular  Füllen Sie das Zugangsformular aus. 

 

UID-Nummer, Re-
versnummer 

Geben Sie im Kommentarfeld die UID-Nummer Ihrer Firma an.  

Die Nummer finden Sie online im UID-Register unter dem Link:  

https://www.uid.admin.ch/Search.aspx 

Falls vorhanden geben Sie bitte auch Ihre Reversnummer an. 

Falls Ihre Firma selbst nicht meldepflichtig ist, sondern im Auftrag einer anderen Firma 
Daten meldet, dann ist die letztere Firma im Kommentarfeld anzugeben. Sie muss zu-
sätzlich per E-Mail an tabakprodukte@bag.admin.ch bestätigen, dass Sie (mit Angabe 
Ihrer E-Mail-Adresse) für die Datenmeldung berechtigt sind.  

Auf Freischaltung 
warten und Bestäti-
gungsemail warten. 

Nachdem Sie das Formular ausgefüllt und abgeschickt haben, prüfen wir Ihre Anfrage 
und schalten Ihren Zugang frei. Dies bestätigen wir per E-Mail.  
 
Bitte füllen Sie nicht erneut das Zugangsformular aus, Danke! 
 

 
  

https://www.uid.admin.ch/Search.aspx
mailto:tabakprodukte@bag.admin.ch
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3 Funktionen und Einstellungen in Tabacinfo 
Auf der Startseite sind die Funktionen Meine Produktemeldungen, Download Warnhinweise, 
Dokumentenmanager, Links und Kontakt zu finden. 

 Das System Tabacinfo ist durchgehend viersprachig (D, F, I, E) zugänglich. 

 

 

 

 

Profil-/Sprachein-
stellung 

Die gewünschte Sprache können Sie in Ihrem Profil selbst auswählen und ändern. 

Meine Produktmel-
dungen 

Hier können Sie eine neue Einzelmeldungen oder Massenmeldung erfassen und Ihre be-
reits erfassten Produktemeldungen anzeigen. 

 

Download Warn-
hinweise 

Die Warnhinweisbilder und der Leitfaden zur korrekten Gestaltung der Produktverpa-
ckungen sind hier zu finden. 

 

 

 

Falls Sie über keine Berechtigung zum Download verfügen, sind die beiden Felder nicht 
sichtbar.  
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Sie können auf den Link «Bestellformular» klicken, um die benötigten Berechtigungen 
anzufragen. 

 

 

 

 
  

https://www.bag.admin.ch/de/bestellformular-fuer-die-kombinierten-warnhinweise
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4 Meldung erfassen 
Sie haben die Möglichkeit Produkte einzeln zu erfassen oder das Massenupload Tool zu ver-
wenden. 

Wir empfehlen zuerst Produkte einzeln zu melden um sich mit dem Prozess und den Vorgaben 
zu den unterschiedlichen Produkttypen vertraut zu machen. 

Wichtiger Hinweis zum Massenmelde-Tool: 

Die Verwendung des Massenmelde-Tools wurde nicht für die manuelle Eingabe konzipiert,  

sondern für die Verwendung Firmeninterner Software, welche fähig ist, die benötigten Pro-
duktdaten in das zur Verfügung gestellte Excel Template zu exportieren. 

Für die korrekte Nutzung kann eine Anpassung / Programmierung Ihrer Software notwendig 
sein! 

 

4.1 Einzelne Meldung erfassen 

 

Einstieg Klicken Sie auf der Startseite auf «Neue Meldung erfassen» oder auf der Seite «Meine Pro-
duktmeldungen» «+ Neue Meldung». 

• Startseite: 

 

 

• Meine Produktmeldungen: 

 

Firmendaten und 
Kontaktpersonen 

Überprüfen Sie als ersten Schritt Ihre Kontaktdaten und die Kontaktperson. 

 

Falls die Angaben nicht korrekt sind, melden Sie dies umgehend an: 

 tabakprodukte@bag.admin.ch. 

mailto:tabakprodukte@bag.admin.ch
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Produktdaten Erfassen Sie im nächsten Schritt die angezeigten *Pflichtfelder. 

Die Angabe «Interne Bezeichnung» ist freiwillig und wird nicht veröffentlich. 

 

 

Zusatzfelder Je nach gewählter Produktart erscheinen folgende Zusatzfelder: 

 
     Zusatzfelder 

 

 

Produktart 

Teer- und  

Kohlenmono-

xidgehalt 

Nikotingehalt Laborbelege, Be-

stätigung keine 

psychotrope Wir-

kung 

Angaben gemäss 

ChemV (Einstu-

fung, GHS, UFI, 

etc.) 

Zigaretten X X   

Pflanzliche Rauch-

produkte 
  X 

 

Elektronische Ziga-

retten 
 X  

 

Einwegkartu-

sche/Pod 
   

 

Nachfüllflüssigkeit 

für elektronische Zi-

garetten 
 X  X 

Nikotinprodukt zum 

Schnupfen ohne Ta-

bak 
 X  

 

Produkt ohne Tabak 

oder andere Pflan-

zen für Wasserpfei-

fen 
 X X 
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Produktezusam-
mensetzung 

Gaben Sie die Produktzusammensetzung nach Art. 27 TabPG und Art. 26 TabPV im dritten 
Schritt an.  

Hinweise:  

Bei elektronischen Zigaretten und Nachfüllflüssigkeiten müssen die Inhalts- und Zusatz-
stoffe der Flüssigkeit angegeben werden.  

Bei allen weiteren Produkten müssen die Inhalts- und Zusatzstoffe der "Füllung" des Pro-
dukts angeben. 

NICHT ANZUGEBEN sind Inhalts- und Zusatzstoffe von weiteren Produktbestandteilen 
wie beispielsweise Filter, Umhüllung, Beutel oder elektronische Hilfsgeräte, die dem Er-
hitzen dienen. 

Bitte immer wenn möglich CAS oder EC-Nummer bei der Suche verwenden. Name/Be-
zeichnung wird automatisch aus unserer Datenbank mit ca. 600'000 hinzugefügt. 

Falls der gesuchte Stoff nicht in der Datenbanksuche erscheint, können Sie Stoffe manu-
ell erfassen. Wir bitte Sie in diesem Fall uns zu kontaktieren, um den betreffenden Stoff 
gegebenenfalls in die Datenbank aufzunehmen. 

 
 

Inhalts- und Zu-
satzstoffe 

Um ein Inhalts- oder Zusatzstoff hinzuzufügen, drücken Sie auf «Hinzufügen» und wählen 
«Inhalts- und Zusatzstoffe» 

 

 

 

Geben Sie nun im Suchfenster den Namen, CAS-Nummer, EC-Nummer oder die PAID Be-
zeichnung ein.  

 

Bitte immer möglichst CAS oder EC-Nummer bei der Suche verwenden! 
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Füllen Sie die *Pflichtfelder aus. Falls vorhanden, sind Studien oder andere wissenschaftli-
che Informationen zum erfassten Inhaltsstoff zu hinterlegen: 

 

 

 

Vertrauliche 
Stoffe hinzufügen 

Um den Vorbehalt (Art. 26 TabPV) für vertrauliche Zutaten anzuwenden, wählen Sie «Ka-
tegorie für vertrauliche Stoffe (TabPV Art. 26, Abs. 2 und 3)»1 

Klicken Sie auf Kategorie für vertrauliche Stoffe und wählen Sie die passende Funktion. Falls 
vorhanden, hinterlegen Sie die Ihnen vorliegenden Studien und wissenschaftlichen Infor-
mationen. 

 

 

 

 

 

 
 

 

1 «Vertraulich» bedeutet hier: Der Inhaltsstoff wird nicht an ein bestimmtes Produkt geknüpft. Nach Einreichen 
der Meldung ist dieser Zusammenhang nicht nachvollziehbar, da der Inhaltsstoff nur noch zusammengefasst in 
der Liste aller vertraulichen Inhaltsstoffe erscheint. Diese Liste umfasst die vertraulichen Inhaltsstoffe über alle 
Produkte einer Firma. 
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Liste der Zutaten, 
die in einer Kate-
gorie zusammen-
gefasst wurden 
(TabPV Art. 26, 
Abs. 2 und 3) 

Wenn Sie vertrauliche Stoffe hinzugefügt haben, sind Sie verpflichtet diese in der Liste auf-
zuführen.  

Verwalten Sie hier Ihre Liste der vertraulichen Inhalts- und Zusatzstoffe 

  

Es muss für jeden Stoff die Bezeichnung und die über alle Produkte hinweg maximal ein-
gesetzte Menge erfasst werden. 

Die Liste wird bei jeder Erfassung angezeigt, auch wenn das Produkt keine vertraulichen 
Stoffe dieser Liste beinhaltet. 

Studien oder wis-
senschaftliche In-
formationen 

Falls Ihnen Studien oder wissenschaftliche Informationen zum Produkt oder zu bestimmen 
Inhaltsstoffen vorliegen, müssen Sie diese in diesem letzten Zwischenschritt als Dokument 
hochladen oder falls vorhanden die DOI-Nummer hinzufügen. 

 

Hinweis:  

Falls Sie ein Dokument bei mehreren Produktmeldungen hinzufügen möchten, können Sie 
dafür den Dokumentenmanager verwenden. 

 

Dokument hinzu-
fügen 

Klicken Sie auf «+ Hinzufügen»  
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Wählen Sie nun aus, für wen das hochgeladene Dokument ersichtlich sein soll, und bestä-
tigen Sie die Urheberrechte sowie den Upload. 

 

 

 

DOI-Nummer 
hinzufügen 

Klicken Sie auf «+ DOI Dokument hinzufügen»  

 

 

Beachten Sie das Format und geben den korrekten Titel der wissenschaftlichen Informa-
tion an. Wählen Sie ebenfalls die gewünschte Sichtbarkeit der Information aus. 

 

Meldung als Ent-
wurf speichern 

Durch Klicken des Buttons «Entwurf speichern» werden die bisher eingegebenen Informa-
tionen gespeichert und können zu jedem späteren Zeitpunkt weiterbearbeitet werden.  

 

 

Entwürfe sind im öffentlichen Register nicht sichtbar. 

Um Entwürfe weiterzubearbeiten, navigieren Sie zur Übersicht über Ihre Produktmeldun-
gen und klicken Sie die entsprechende Meldung an. 
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Meldung ab-
schliessen 

Durch Klicken des Buttons «Meldung abschliessen» gelangen Sie zur Zusammenfassung 
Ihrer Produktmeldung und haben die Möglichkeit nochmals alle eingegebenen Daten zu 
überprüfen. 

 

 

Wenn Sie die Daten überprüft haben, können Sie nun mit «Meldung einreichen und pub-
lizieren» Ihre Meldung final abschliessen. 

 

 

 

Hinweise:  

Sie erhalten nach dem Einreichen und Publizieren einer Meldung eine Frist für allfällige 
Fehlerkorrekturen. Nach Ablauf der Frist kann eine Produktmeldung nicht mehr korrigiert 
werden. Müssen Sie trotzdem Fehler korrigieren, müssen Sie nach Ablauf der Frist die Mel-
dung löschen und neu erfassen. 
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4.2 Meldung aktualisieren (Art. 25 TabPV) 

Wird bei einem gemeldeten Produkt eine Änderung der folgenden Eigenschaften durchgeführt: 

• Produktmarke 

• Zusammensetzung des Produkts durch Hinzufügen oder Entfernen einer Zutat, 

• der Menge einer Zutat mit dem höchsten Gehalt nach Artikel 26 Absatz 3; 

 oder wird  

• das Produkt vom Markt genommen,  

 

müssen Sie gemäss Art. 25 TabPV eine Aktualisierung der Produktmeldung durchführen. 

Die Aktualisierung auf Tabacinfo muss innerhalb von zwei Monaten erfolgen. 

 

Meldung aktualisie-
ren 

Klicken Sie auf der Startseite auf «Weiter zu meinen Produktmeldungen». 

 

 

 

Suchen Sie die Meldung, die Sie aktualisieren müssen heraus, klicken darauf und wäh-
len anschliessend «Meldung bearbeiten». 

 

 

Hinweis: Sie können bei einer Aktualisierung nur bestimmte Felder anpassen. Möchten 
Sie Ihre Produktmeldung grundsätzlich bearbeiten oder korrigieren, können Sie dies 
nur während der Korrekturfrist erledigen. Danach ist nur ein Löschen und Neuerfassen 
möglich. 
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4.3 Meldung Ausser Handel nehmen / löschen 

 

Produkt ausser Han-
del nehmen 

Falls Sie Ihr Produkt nicht mehr auf dem Markt bereitstellen, müssen Sie den Stauts 
der Produktmeldung innerhalb von 2 Monaten auf Tabacinfo anpassen. 

Klicken Sie dazu auf die betreffende Produktmeldung in der Produktübersicht und kli-
cken Sie auf «Ausser Handel nehmen».  

 

 

Bestätigen Sie das Vorhaben. 

 

Der Status ändert sich bei der Übersicht der Produktmeldungen ebenso. 

 

 

Meldung löschen Sollten Sie nach der dreitägigen Korrekturfrist feststellen, dass die Meldung Fehler ent-
hält und nicht vollständig korrekt ist, können Sie Ihre Meldung löschen und anschlies-
send neu erfassen. 

Gehen Sie dafür auf die Meldung und klicken Sie auf «Meldung löschen». 

 

Bestätigen Sie die Löschung. 

 

Auch hier ändert sich der Status bei der Übersicht der Produktmeldungen. 
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5 Massenmelde-Tool (MMT) 
 

MMT für Produkt-
meldungen 

Wenn Sie mehrere Produkte gleichzeitig melden wollen, gibt es hierfür das MMT im 
Excel-Format. 

Beachten Sie, dass das MMT für Produktmeldungen nicht für die manuelle Eingabe 
per Hand konzipiert wurde. 

Um das MMT sinnvoll einsetzen zu können, müssen Sie auf Grundlage des Template-
Dokuments, welches auf Tabacinfo verfügbar ist, in Ihrer firmeninterne Verwaltungs-
software die Exportfunktion anpassen/programmieren. 

Ein korrekt formatierter Datenexport aus Ihrem Verwaltungssystem kann anschlies-
send direkt in Tabacinfo hochgeladen werden. 

Die MMT-Funktion finden Sie direkt auf der Startseite oder bei der Übersicht zu Ihren 
Produktmeldungen. 

 

MMT für vertrauliche 
Inhaltsstoffe 

Die Liste der vertraulichen Inhaltsstoffe lässt sich ebenfalls per MMT hochladen. 

Im Gegensatz zum MMT für Produktmeldungen lassen sich die Angaben manuell in 
Excel erfassen. Ein Anpassen/Programmieren Ihrer firmeninternen Software ist nicht 
zwingend notwendig. 

 

Template herunter-
laden 

Laden Sie im Fenster der Massenmeldung das Excel-Template herunter. 
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Produktmeldungen 
importieren 

Um ein ausgefülltes MMT-Dokument hochzuladen, klicken Sie auf «Produktmeldungen 
importieren», danach auf «+ Dokument auswählen» und anschliessend auf «Dokument 
hochladen». 
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Fehlermeldung Im-
port 

 

Erscheint die Meldung, dass Fehler aufgetreten sind, müssen Sie diese in der Excel Da-
tei beheben. 

 

Validierungsfehler mit rotem Hintergrund müssen zwingend korrigiert werden. 

 

 

 

 

Validierungsfehler mit orangem Hintergrund sollten nach Möglichkeit korrigiert wer-
den, ein hochladen der Meldung ist jedoch möglich. 

 

 

Erscheint folgende Fehlermeldung, verwenden Sie ein veraltetes Excel Template.  

Bitte laden Sie das aktuelle Template herunter und geben die Daten erneut ein. 
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6 Dokumentenmanager 
 

Einleitung Mit dem Dokumentenmanager können Sie Dokumente zu den Ihnen vorliegenden 
Studien und wissenschaftlichen Informationen zu Produktzusammensetzungen ge-
mäss Art. 27 Abs. 3 TabPG einheitlich verwalten. 

 

Dokumente auswäh-
len 

Klicken Sie dafür auf Ihre gemeldeten Produkte auf der Seite «Meine Produktmel-
dungen» und klicken Sie auf das grüne + Zeichen rechts von den Produkten, die Sie 
im Dokumentmanager verwalten wollen. 

 

Gehen Sie jetzt auf die Seite «Dokumentenmanager». Sie können hier die ausgewähl-
ten Meldungen verwalten. Mit dem «–»Zeichen auf der rechten Seite der Meldung 
können Sie das Produkt aus dem Dokumentenmanager auch wieder entfernen. 

 

Selektieren Sie ein oder mehrere Produkte mittels Checkbox.  

Wählen Sie, ob es sich um Studien und wissenschaftlichen Informationen zu be-
stimmten Inhaltsstoffen oder zum Produkt handelt.  

 

 

Ebenso können Sie hier Laborbelege für pflanzlichen Rauchprodukten (z.B. Nikotin 
und Cannabinoide bei CBD-Hanf) hochladen.
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Dokumente ablegen Wählen Sie im nächsten Schritt die Dokumente mit Studien oder Informationen zur 
Produktzusammensetzung aus und laden diese anschliessend hoch. 

 

 

 

Wählen Sie aus, für wen die Ablagen ersichtlich sein sollen und bestätigen Sie Ihre 
Angaben sowie, dass Sie über das Urheberrecht der Dokumente verfügen. 
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7 Datenexport 
 

Spalten anzeigen  Gehen Sie zur Übersicht Ihrer Produktmeldungen und wählen Sie die Spalten aus, die 
angezeigt werden sollen. 

 

 

 

Nach Excel exportie-
ren 

Sie können nun Ihre Meldungen in Form einer Excel Datei exportieren. Sie haben die 
Option, alle Spalten zu exportieren oder nur diese, die Sie vorher ausgewählt haben. 

 

Falls Sie die Option «Ausgewählte Spalten» gewählt haben, können Sie das noch be-
stätigen. 
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8 Warnhinweis 
 

Warnhinweise und 
Leitfaden herunterla-
den 

Auf Ihrer Startseite können Sie die Warnhinweise sowie auch eine Anleitung zur gra-
fischen Umsetzung der Warnhinweise finden und herunterladen. 

 

 

Hinweis: 

Falls die Felder Warnhinweise und Anleitung grafische Umsetzung nicht angezeigt 
werden, muss Ihre Bezugsberechtigung zuerst geprüft werden.  

Bitte füllen Sie dazu das Bestellformular unter folgenden Link aus: 

 Bestellformular für die kombinierten Warnhinweise 

 

  

https://www.bag.admin.ch/de/bestellformular-fuer-die-kombinierten-warnhinweise
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9 Wichtige Hinweise und Beispiele 

9.1 Produktdaten 

Produktart Sollten Sie unsicher sein, welche Produktart bei Ihrem Produkt zutrifft, kontaktieren 
Sie bitte Ihre zuständige kantonale Behörde oder das BAG. 

• CBD-Hanf Produkte (Blüten, Haschisch, vorgerollte Joints) werden typischer-
weise unter Pflanzliche Rauchprodukte ohne Tabak als Hanf mit geringen 
THC-Gehalt erfasst. 

• Als Kräuterzigaretten werden typischerweise maschinell hergestellte Zigaret-
ten, die weder Tabak noch CBD-Hanf enthalten, bezeichnet. 

• Short- und Longfiller werden unter elektronischen Zigaretten als Nachfüllflüs-
sigkeit mit/ohne Nikotin erfasst. 

 

Datum Markteinfüh-
rung 

Die Angabe des Datums der Markteinführung ist bis zum Ablauf der einjährigen 

Übergangsfrist optional, wenn das genaue Datum der Ersteinführung eines Produkts 

nicht mehr bekannt ist. 

Ab dem 01. Oktober 2025 wird die Angabe Datums der Markteinführung zur Pflicht, 

da davon ausgegangen werden kann, dass ab diesem Zeitpunkt nur noch Produkt ge-

meldet werden, die nach dem 01. Oktober 2024 auf dem Markt eingeführt wurden. 

 

 

9.2 Produktzusammensetzung (Art. 27 TabPG und Art. 26 TabPV) 

 

Generell Bei elektronischen Zigaretten und deren Nachfüllmaterial, bitte nur die Inhalts- und 
Zusatzstoffe der Flüssigkeit angeben. 

Bei allen weiteren Produkten, bitte nur die Inhalts- und Zusatzstoffe (Rezeptur) der 
"Füllung" des Produkts angeben. 

NICHT ANZUGEBEN sind Inhalts- und Zusatzstoffe von weiteren Produktbestandtei-
len wie beispielsweise Filter, Umhüllung, Beutel oder elektronische Hilfsgeräten, die 
dem Erhitzen dienen. 

 

Inhaltsstoffe Bitte fügen Sie «Tabak» nicht als manuell erfassten Inhaltsstoff hinzu, sondern geben 
die Bezeichnung «Tabak» oder die Nummer «845382-17» in der Suche ein. 

Bitte fügen Sie «Cannabis» nicht als manuell erfassten Inhaltsstoff hinzu, sondern ge-
ben die Bezeichnung «Cannabis» oder die Nummer «8063-14-7» in der Suche ein. 
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CBD-Hanf Es müssen keine THC-, CBD- oder andere Cannabinoid Gehalte angegeben werden. 

Sofern Sie keine weiteren Kräuter, Terpene oder andere Zusatzstoffe dem Produkt 
zugesetzt haben, ist die Angabe des Inhaltsstoffs «Cannabis» mit einem Gehalt von 
100 % korrekt. 

 

Elektronische Zigaret-
ten 

Die Produktzusammensetzung umfasst neben den zwei typischen Trägerstoffen  

Glyzerin (Glycerol, CAS-Nr. 56-81-5) und  

Propylenglykol (Propan-1,2-diol,  CAS-Nr. 57-55-6)  

auch sämtliche aroma- und geruchsgebenden Inhaltsstoffe. Es genügt nicht Trivialna-
men wie beispielsweise «Erdbeeraroma» oder «Kaffeearoma» als Inhaltsstoff anzu-
geben. 

 

 

9.3 Vertrauliche Inhaltsstoffe 

Generell Gemäss Vorgaben des Tabakproduktegesetzes muss die Produktzusammensetzung 
einschliesslich Zusatzstoffe angegeben werden. 

Wir empfehlen die Offenlegung aller Inhaltsstoffe, auch derjenigen mit einem sehr 
geringen Gehalt von weniger als 0.1%. 

Enthalten die von Ihnen auf dem Markt bereitgestellten Produkte Inhaltsstoffe mit 
einem Gehalt von weniger als 0.1%, ist es erlaubt, diese Inhaltsstoffe nur als Katego-
rie zu erfassen, ohne Angabe der genauen Bezeichnung sowie des Gehalts. 

Machen Sie davon Gebrauch, sind sie verpflichtet, die Liste der vertraulichen Inhalts-
stoffe korrekt zu führen und stehts aktuell zu halten. 

«Vertraulich» bedeutet hier: Der Inhaltsstoff ist nur bei der Eingabe an ein bestimm-
tes Produkt geknüpft. Nach Einreichen der Meldung ist dieser Zusammenhang nicht 
mehr nachvollziehbar, da der Inhaltsstoff nur noch zusammengefasst in der Liste al-
ler vertraulichen Inhaltsstoffe erscheint. Diese Liste umfasst die vertraulichen Inhalts-
stoffe über alle Produkte einer Firma. 

 

 

9.4 Massenmeldetool (MMT) 

Generell Gemäss Vorgaben des Tabakproduktegesetzes muss die Produktzusammensetzung 
einschliesslich Zusatzstoffe angegeben werden. 

Wir empfehlen die Offenlegung aller Inhaltsstoffe, auch derjenigen mit einem sehr 
geringen Gehalt von weniger als 0.1%. 
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Enthalten die von Ihnen auf dem Markt bereitgestellten Produkte Inhaltsstoffe mit 
einem Gehalt von weniger als 0.1%, ist es erlaubt diese Inhaltsstoffe nur als Katego-
rie zu erfassen, ohne Angabe der genauen Bezeichnung sowie des Gehalts. 

Machen Sie davon Gebrauch, sind sie verpflichtet die Liste der vertraulichen Inhalts-
stoffe korrekt zu führen und stehts aktuell zu halten. 

 

Aufbau/Logik des 
MMT Templates 

Um den Aufbau des MMT-Formats und die Feldbezüge im Dokument ersichtlicher zu 
machen, kann das Template - Mit Daten hilfreich sein. 

Sie müssen dafür lediglich mindestens ein Produkt per Einzelmeldung korrekt erfas-
sen. Es empfiehlt sich, dies für jede Produktkategorie, die Sie melden möchten, zu tun.  

Sobald Sie Produkte als Einzelmeldung erfasst haben, klicken Sie auf der Seite des Mas-
senmelde-Tools Massenmeldung Template herunterladen - Mit Daten und öffnen das 
heruntergeladene Excel Template. 

Nun ist für Sie ersichtlich, wie und welche Felder für die entsprechende Produktkate-
gorie ausgefüllt werden müssen. 

Im Excel Template finden Sie das Blatt Hilfe. Dort ist ersichtlich, welche  

 

Manuelles Ausfüllen Das MMT Template enthält Spalten mit Formeln, welche nicht verändert werden dür-
fen.  

Falls Sie das MMT dennoch manuell ausfüllen möchten, bietet folgender Beschrieb der 
Spalten eine Hilfestellung an: 

 

Blatt «Produktdaten» 

 

 

• Spalte A Produktmarke Produktnamen sollte bei der manuellen Erfassung in 
einem ersten Schritt ausgefüllt werden. 

• Spalte B wird anschliessend automatisch befüllt und darf nicht angepasst wer-
den!  

Die hier generierte Meldung Import ID wird in weiteren Schritten verwendet, 
um Informationen dem Produkt zuzuordnen, z.B. beim Erfassen von Inhalts-
stoffen in Blatt Inhaltsstoffe, 

• Spalte C wird für den Fall benötigt, wenn Sie eine bereits publizierte Produkt-
meldung aktualisieren möchten und darf nur dann ausgefüllt werden. 
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• Spalte D gibt an, ob die Produktmeldung nach dem Upload des Excel Files di-
rekt publiziert oder noch als Entwurf abgespeichert werden soll. 

• Spalte E dient der Eingabe einer Firmeninternen Bezeichnung für das Produkt 
und ist freiwillig. 

• In Spalte F muss die Produktart eingeben. 

• In Spalte G muss nur im Fall einer Produktaktualisierung ein Datum eingegeben 
werden (Siehe Spalte C). 

• In Spalte H muss das Datum der Markteinführung des Produkts angegeben 
werden. 

• Spalten I bis O betreffen die Zusatzfelder, welche nur bei bestimmten Produkt-
arten ausgefüllt werden müssen (Siehe Punkt 4.1 Tabelle Zusatzfelder). 

 

Blatt «Inhaltsstoffe» 

 

• In Spalte A muss die automatisch generierte MELDUNG IMPORT ID aus Spalte 
B des vorherigen Blatt Produktdaten im Dropdownmenü ausgewählt oder ein-
getragen werden. 

• Spalte B wird anschliessend automatisch befüllt und darf nicht angepasst wer-
den!  

Die hier generierte Inhaltsstoff Import ID wird in weiteren Schritten verwendet, 
um Informationen dem Inhaltsstoff zuzuordnen, z.B. beim Erfassen von Funk-
tionen in Blatt InhaltsstoffFunktion, 

• In Spalte C wählen Sie, ob es sich im einen Inhalts-/Zusatzstoff handelt oder 
um die Angabe einer Kategorie für vertrauliche Inhaltsstoffe. 

• In Spalte D können Sie die Bezeichnung eingeben. Dies sollte nur erfolgen, 
wenn der Inhalts-/Zusatzstoff in der Datenbank nicht auffindbar ist (Bitte die 
Suchfunktion bei der Erfassung einer Einzelmeldung in Tabacinfo nutzen). 

• In Spalte E geben Sie, wenn immer möglich die CAS-Nummer des Inhalts-/Zu-
satzstoffes an. Geben Sie eine CAS-Nr. an, wird die Bezeichnung später auto-
matisch aus unserer Datenbank übernommen, die manuelle Angabe der Be-
zeichnung entfällt dadurch. 

• In Spalte F müssen Sie den Gehalt des Inhalts-/Zusatzstoffes angeben. 

Handelt es sich um eine Kategorie für vertrauliche Inhaltsstoffe, muss hier kein 
Gehalt angegeben werden. 

• In Spalte G können Sie den Gehalt (in Milligramm) des Inhalts-/Zusatzstoffes 
pro Produkteinheit angeben, sofern Ihnen diese Informationen vorliegt (z.B. 
mg pro Zigarette) 
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Blatt « Inhaltsstofffunktion» 

 

• In Spalte A muss die automatisch generierte Inhaltsstoff IMPORT ID aus Spalte 
B des vorherigen Blatt Inhaltsstoffe im Dropdownmenü ausgewählt oder ein-
getragen werden. 

• In Spalte B muss die Funktion des Inhalts-/Zusatzstoffs, respektive der Katego-
rie für vertrauliche Inhaltsstoffe im Dropdownmenü ausgewählt oder eingetra-
gen. 

 

Bei den weiteren Blättern handelt es sich entweder um optionale Angaben (Inhalts-
stoffStudie, Dokumente,) oder um Angaben, die nur bei Nachfüllflüssigkeiten für elekt-
ronische Zigaretten (mit und ohne Nikotin) eingegeben werden müssen.  
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10 Support / Feedback 
Bei Fragen technischer oder fachlicher Art wenden Sie sich bitte an: 

tabakprodukte@bag.admin.ch 

 

 

 

Um die Software laufend verbessern zu können, bitten wir Sie, ein Feedback zu hinterlassen, 
indem Sie auf den «Feedback» Button klicken.  

Dieser befindet sich auf der Startseite oder jeweils auf der rechten Hälfte der Anzeige.  

 

 

mailto:tabakprodukte@bag.admin.ch

